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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr 12065/J des 

Abg. Spindelberger betreffend Finanzierbarkeit des Österreichischen Pensionssystems wie 

folgt: 

 

Frage 1: 

Die Bevölkerung hat sich laut Statistik Austria (Bevölkerungsprognose Hauptszenario vom 

11.11.2016) im Jahresdurchschnitt 2014-2016 folgendermaßen entwickelt: 
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Die Werte für die Jahre 2020, 2030 und 2050 können dem Langfristgutachten aus dem Jahr 

2014, das der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung am 27. November 2015 vorge-

legt wurde,  (Tabellen 5, 6a und 6b) entnommen werden. Allerdings verwendet das Lang-

fristgutachten abweichende Altersgruppierungen. 

 

Jahr Altersgruppe 0 bis 14 Altersgruppe 15 - 64 Altersgruppe 65 und älter 

2020 1.260.527 5.738.618 1.728.624 

2030 1.281.992 5.534.731 2.179.915 

2050 1.279.139 5.424.867 2.630.598 

Ein aktuelleres Gutachten liegt derzeit nicht vor. 

 

Laut aktueller Bevölkerungsprogose der Statistik Austria vom 11.11.2016 ergibt sich für die 

Gruppen, die in Frage 1 dargestellt wurden: 
 

Unter

20 Jahre

20 bis unter

65 Jahre

65 und mehr

Jahre
gesamt

2050 1.825.455 5.275.328 2.670.377 9.771.160

18,7%  54,0%  27,3%  100,0%  

Quelle: STATISTIK AUSTRIA - Bevölkerungsprognose 2016. Erstellt am 11.11.2016.  

 

Frage 3: 

Es wird auf die Tabellen 1 bis 3 im Anhang verwiesen. 

 

Frage 4: 

Es wird auf die Tabellen 4 bis 7 im Anhang verwiesen. 

 

Frage 5: 

 

Im Jahr 2016 (Jahresdurchschnitt) standen 2.314.195 Pensionsleistungen 3.860.337 Pflicht-

versicherte gegenüber. Dies ergibt eine Pensionsquote von 599. Bei den Unselbständigen 

(ASVG) betrug die Quote 595, im Bereich der Selbständigen (GSVG) 422 und bei den Bauern 

(BSVG) 1.252. Damit ist die Quote niedriger als 2015 (609) und 2014 (617). Das Sinken der 

Quote ist darauf zurückzuführen, dass der Pensionsstand 2016 im Jahresdurchschnitt nur um 
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0,3% steigt, die Steigerung bei den Pflichtversicherten 2016 jedoch höher ist und rund 1,9% 

beträgt. 

 

Für das Jahr 2017 wird mit einer Pensionsquote von 598 gerechnet, 594 im Bereich ASVG, 

420 im GSVG und 1.268 im BSVG (Gutachten der Kommission zur langfristigen Pensionssi-

cherung für das Jahr 2017 vom 27.10.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 6:  

63%, inklusive Aufwand für Ausgleichszulagen betrug der Anteil 2,92%. Für das Jahr 2016 

ergeben sich aufgrund der letzten controlling-Meldung an das BMF im November 2016 (vor-

läufige Werte für 2016) 2,66% bzw. 2,94%. Die im Gutachten der Kommission zur langfristi-

gen Pensionssicherung für das Jahr 2017 vom 27.10.2016 errechneten Werte für Bundesbei-

trag und Bundesmittel 2017 können der folgenden Tabelle entnommen werden. Gemessen 

an der BIP-Prognose des WIFO vom März 2017 ergibt dies Anteile von 2,62% bzw. 2,89%.  
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Im „Bericht über die langfristige Entwicklung der gesetzlichen PV 2013-2060 vom November 

2014“ der Kommission zur langfristigen Pensionsversicherung werden folgende Anteile der 

Gesamtausgaben (ohne Aufwand für Ausgleichszulagen) am BIP errechnet (Tabelle 30b): 

 

Da in diesem Bericht der Aufwand für Ausgleichszulagen  nicht 

prognostiziert wird, kann der Anteil der Bundesmittel am BIP 

nicht errechnet werden. 

Ein aktuelleres Gutachten liegt derzeit nicht vor. 

 

Frage 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundes-

beitrag

Bundes-

mittel

2015 8.953  9.941  339.896  2,63%  2,92%  

2016 9.298  10.268  349.493  2,66%  2,94%  

2017 9.462  10.426  361.180  2,62%  2,89%  

1) Bundesbeitrag und Ausgaben für Ausgleichszulagen

2) Quelle: WIFO, lt. WIFO Konjunkturprognose vom März 2017

Bundesbeitrag und Bundesmittel:

   2015: endgültige Erfolgsrechnungen der PV-Träger

   2016: lt. controlling-Meldung an das BMF vom Nov. 2016 - noch vorläufige Werte!

    2017: lt. Gutachten der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung 

    für das Jahr 2017 vom 27.10.2016

Anteil am BIPBIP 

in Mio. € 

2)

Bundes-

mittel in Mio. 

€ 1)

Bundes-

beitrag in 

Mio. €

Ausfall-

haftung

Bundes-

beitrag

2016 7.778  9.298  349.493  2,23%  2,66%  

2017 7.887  9.462  361.180  2,18%  2,62%  

1) Quelle: WIFO, lt. WIFO Konjunkturprognose vom März 2017

Ausfallhaftung und Bundesbeitrag:

   2016: lt. controlling-Meldung an das BMF vom Nov. 2016 - noch vorläufige Werte!

    2017: lt. Gutachten der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung 

    für das Jahr 2017 vom 27.10.2016

Ausfall-

haftung  in 

Mio. €

gesamter 

Bundesbeitrag 

in Mio. €

BIP 

in Mio. € 

1)

Anteil am BIP
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Frage 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 9: 

Der Bundesbeitrag kann für Arbeiter bzw. Angestellte nicht getrennt ausgewiesen werden – 

in der Tabelle wird daher die Unterteilung PV der Unselbständigen (ASVG) / Bauern (BSVG) / 

Gewerbetreibende (GSVG) dargestellt. 

 

 

 

in Mio. €
pro Kopf 

in €
in Mio. €

pro Kopf 

in €

PV der Unselbständigen 1.955.513  1.759.953  5.947  3.380  6.624  3.760  

Bauern 174.549  154.526  1.655  10.710  1.881  12.170  

Gewerbetreibende 183.169  150.400  1.697  11.280  1.763  11.720  

gesamte PV 2) 2.313.231  2.064.878  9.298  4.500  10.268  4.970  

1) eigene Berechnungen

2) Bundesbeitrag = Ausfallhaftung + Partnerleistung + Beiträge für Teilversicherte aus UG22

3) Bundesmittel = Bundesbeitrag und Ausgaben für Ausgleichszulagen

2+3)  lt. controlling-Meldung an das BMF vom Nov. 2016 - noch vorläufige Werte!

Bundesbeitrag / Bundesmittel

Bundesbeitrag 2) Bundesmittel 3)Zahl der 

Pensions-

leistungen

Zahl der 

Pensions-

bezieher 1)

2016
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Frage 10: fehlt in der parlamentarischen Anfrage 

 

Frage 11: 

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter 2016 ist der Tabelle 8 im Anhang zu entnehmen. 

Prognosen für 2017 gibt es nicht. 

 

Frage 12: 

Es wird auf die Tabelle 9 im Anhang verwiesen. Prognosen für 2017 gibt es nicht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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